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7. Änderung der Satzung 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBLS)
unter Berücksichtigung der in der 8. Satzungsänderung
beschlossenen redaktionellen Klarstellungen sowie die mit
der 9. Satzungsänderung beschlossene Härtefallregelung
und Sonderregelung für Berlin

Der Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder hat am 17. Juni
2005, 6. Dezember 2005 und 10. Oktober 2006 Änderungen der Satzung beschlossen,
die in der nachfolgenden Fassung zusammengefasst sind:

§ 1 
Änderung der Satzung

1. In § 65 VBLS wird nach Absatz 5 folgender Absatz 5a eingefügt:

„Die Sanierungsgelder der Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen nach den
Absätzen 1 bis 5 erhöhen oder vermindern sich entsprechend dem Verhältnis der
Aufwendungen zu den Leistungen des jeweiligen Beteiligten bzw. der jeweiligen
Arbeitgebergruppe; das Weitere regeln die Ausführungsbestimmungen.

2. Es werden folgende Ausführungsbestimmungen IX eingefügt.

„IX. Ausführungsbestimmungen zu § 65 Abs. 5a – Leistungsgerechtere
Verteilung des Sanierungsgeldes

(1) 1Die auf die Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen nach § 65 Abs. 1 bis 5
entfallenden Sanierungsgelder werden für das jeweilige Kalenderjahr – erstmals
für das Jahr 2006 – jährlich wie folgt erhöht oder vermindert.
2Zunächst wird für den gesamten Abrechnungsverband West das Verhältnis aller
Aufwendungen (Umlagen zuzüglich der Sanierungsgelder nach § 65 Abs. 2) zu
den Leistungen festgestellt (Solldeckungsgrad). 
3Dementsprechend wird der individuelle Deckungsgrad eines jeden Beteiligten
bzw. einer jeden Arbeitgebergruppe festgestellt. 
4Anschließend wird ermittelt, um welchen Betrag die individuellen Aufwendungen
des Beteiligten bzw. der Arbeitgebergruppe erhöht oder vermindert werden
müssten, um bezogen auf ihm/ihr zuzurechnende Leistungen den
Solldeckungsgrad nach Satz 2 zu erzielen. 5Die Summe aller Erhöhungsbeträge
nach Satz 4 ist das Quersubventionierungsvolumen. 

6Das individuelle Sanierungsgeld für das laufende Kalenderjahr nach § 65 Abs. 3
bis 5 vermindert sich bei Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen, deren individueller
Deckungsgrad über dem Solldeckungsgrad nach Satz 2 liegt, bzw. erhöht sich bei
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Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen, deren individueller Deckungsgrad unter dem
Solldeckungsgrad nach Satz 2 liegt, – vorbehaltlich der Sätze 7 und 8 – um den
Betrag nach Satz 4. 7Eine Verminderung der Aufwendungen nach Satz 6 ist
begrenzt auf den für den Beteiligten bzw. die Arbeitgebergruppe errechneten
jährlichen Anteil am Sanierungsgeld; die Summe aller Minderungsbeträge ist das
Umverteilungsvolumen. 8Eine Erhöhung des individuellen Sanierungsgelds nach
Satz 6 ist begrenzt auf den Anteil des jährlichen Umverteilungsvolumens, der dem
Verhältnis des Erhöhungsbetrags nach Satz 4 zum jährlichen
Quersubventionierungsvolumen entspricht.

9Bei Anwendung der Sätze 1 bis 4 
a) sind nur die Leistungen zu berücksichtigen, die nicht aus dem Vermögen im

Sinne des § 61 Abs. 2 oder § 66 zu erfüllen sind, 
b) wird das im Zusammenhang mit der Systemumstellung festgestellte

außerordentliche Defizit in Höhe von rund 1,8 Mrd. € im Deckungsabschnitt
2008 bis 2012 insoweit nicht mehr berücksichtigt, als es inzwischen wieder
abgebaut ist, und

c) sind jeweils die Werte des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde zu
legen. 

10Die Regelungen des § 65 Abs. 5a sind auch bei der Ermittlung der
Abschlagszahlungen nach § 65 Abs. 6 anzuwenden. 11Dabei sind jeweils die
Daten des vorvergangenen Jahres zugrunde zu legen. 

(2) Sind Beteiligte Mitglied einer Arbeitgebergruppe des §  65 Abs. 4 Satz 3
Buchst. b bis d, wird die Erhöhung oder Verminderung des von den einzelnen
Beteiligten dieser Arbeitgebergruppen zu zahlenden Sanierungsgelds nach
folgenden Maßgaben berechnet:

a) 1Erhöht sich das individuelle Sanierungsgeld der Arbeitgebergruppe nach
Absatz 1 Sätze 6 und 8, wird der Erhöhungsbetrag unter Berücksichtigung des
individuellen Deckungsgrads des Beteiligten wie folgt verteilt:

2Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad unter dem Solldeckungsgrad
nach Absatz 1 Satz 2 liegt, wird das Sanierungsgeld um die anteilige
Erhöhung des Sanierungsgelds der gesamten Arbeitgebergruppe erhöht, die
dem Verhältnis des Erhöhungsbetrags des Beteiligten nach Absatz 1 Satz 4
zu dem für die Arbeitgebergruppe errechneten Erhöhungsbetrag nach Absatz
1 Satz 4 entspricht. 3Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad über
dem Solldeckungsgrad nach Absatz 1 Satz 2 liegt, bleibt das Sanierungsgeld
nach § 65 Abs. 3 bis 5 unverändert.

4Bei Arbeitgebergruppen, bei denen Untergruppen auf Landesebene
(Landesgruppen) bestehen, ist zunächst der auf die Landesgruppen
entfallende Anteil an dem für die Arbeitgebergruppe errechneten
Erhöhungsbetrag unter entsprechender Anwendung des Satzes 2 zu ermitteln
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und sodann die Erhöhung des Sanierungsgelds des einzelnen Beteiligten in
der Landesgruppe nach den Sätzen 2 und 3 zu errechnen.

b) 1Vermindert sich das individuelle Sanierungsgeld der Arbeitgebergruppe nach
Absatz 1 Sätze 6 und 7, wird der Minderungsbetrag unter Berücksichtigung
des individuellen Deckungsgrads des Beteiligten wie folgt ermittelt:

2Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad unter dem Solldeckungsgrad
nach Absatz 1 Satz 2 liegt, wird das Sanierungsgeld nach § 65 Abs. 3 bis 5
nicht erhöht. 3Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad über dem
Solldeckungsgrad nach Absatz 1 Satz 2 liegt, wird das Sanierungsgeld um die
anteilige Verminderung des Sanierungsgelds der gesamten
Arbeitgebergruppe herabgesetzt, die dem Verhältnis des Minderungsbetrags
des Beteiligten nach Absatz 1 Satz 4 zu dem für die Arbeitgebergruppe
errechneten Minderungsbetrag nach Absatz 1 Satz 4 entspricht. 4Das
Sanierungsgeld der von der Begrenzung nach Absatz 1 Satz 7 nicht erfassten
Beteiligten wird um den Anteil des verbliebenen Minderungsbetrags
herabgesetzt, der dem Verhältnis der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte
des Beteiligten zu der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte
derjenigen Beteiligten der Arbeitgebergruppe, die noch Sanierungsgeld zu
zahlen haben, entspricht.

5Bei Arbeitgebergruppen, bei denen Landesgruppen bestehen, ist zunächst
der auf die Landesgruppen entfallende Anteil an dem für die
Arbeitgebergruppe errechneten Minderungsbetrag unter entsprechender
Anwendung der Sätze 2 bis 4 zu ermitteln und sodann die Verminderung des
Sanierungsgelds des einzelnen Beteiligten in der Landesgruppe nach den
Sätzen 2 bis 4 zu errechnen.

(3) 1Eine nach Absatz 1 berechnete Erhöhung des Sanierungsgelds ist für
sonstige Arbeitgeber nach § 65 Abs. 4 Satz 3 Buchst. d, die nicht Mitglieder einer
Arbeitgebergruppe sind, auf das 2-fache des nach § 65 Abs. 3 bis 5 ermittelten
Sanierungsgelds zu begrenzen; die Begrenzung erhöht sich vom 1. Januar 2009
an auf das 2,5-fache und vom 1. Januar 2012 an auf das 3-fache.

2Bei sonstigen Arbeitgebern im Sinne des Satzes 1 mit 20 und mehr
Pflichtversicherten entscheidet der Vorstand auf Antrag des Beteiligten über eine
Entlastung nach Satz 1. 3Eine Entlastung kommt in diesen Fällen nicht in Betracht,
wenn die Erhöhung des Sanierungsgelds überwiegend darauf zurückzuführen ist,
dass der Beteiligte

a) Ausgliederungen von Versicherten ohne Entrichtung eines anteiligen
Gegenwerts vorgenommen hat,

b) neu eingestellte Arbeitnehmer über Dritte, die nicht bei der VBL beteiligt
sind, beschäftigt und insoweit keine neuen Pflichtversicherten nachrücken
oder

c) seine Aufwendungen für die Zusatzversorgung systemwidrig absenkt.



4

4Der Vorstand kann darüber hinaus in vergleichbaren Fällen, in denen der
Beteiligte ebenfalls die Grundlagen des Finanzierungsverfahrens erheblich
beeinträchtigt hat, eine Entlastung nach Satz 1 ablehnen, wenn die Erhöhung des
Sanierungsgelds darauf zurückzuführen ist. 

5Der Antragsteller trägt insoweit die Darlegungs- und Beweispflicht. 

6Der Antrag nach Satz 2 ist spätestens bis zum Ende des dritten Monats nach
Zugang der Jahresrechnung schriftlich bei der VBL zu stellen.

7Mindereinnahmen, die durch die Begrenzung des Sanierungsgelds nach Satz 1
entstehen, sind im laufenden Kalenderjahr zunächst den übrigen Beteiligten im
Verhältnis der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte zuzuordnen. 8Anschließend
sind die Sanierungsgelder entsprechend den Absätzen 1 bis 3 neu zu berechnen.
9Mindereinnahmen nach Satz 2 sind ins folgende Kalenderjahr zu übertragen und
zusammen mit den in diesem Jahr zu berücksichtigenden Mindereinnahmen nach
Satz 1 entsprechend den Sätzen 7 und 8 auf die übrigen Beteiligten zu verteilen. 

(4) 1Für die Berechnung des vom Land Berlin zu entrichtenden Sanierungsgelds
sind bei der Ermittlung des Solldeckungsgrads nach Absatz 1 Satz 2 und des
individuellen Deckungsgrads des Landes Berlin nach Absatz 1 Satz 3 die Umlagen
des Landes Berlin in der Höhe zu berücksichtigen, wie sie sich ohne den
Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
(Anwendungs-TV Land Berlin) vom 31. Juli 2003 ergeben hätten. 2Dazu sind die
Umlagen durch 0,9 zu teilen. 3Entsprechendes gilt für die Entgeltsumme der
Pflichtversicherten des Landes Berlin bei Anwendung des § 65 Abs. 3. 

4Ergeben sich durch die Berechnung des Sanierungsgelds für das Land Berlin
nach Satz 1 gegenüber der Ermittlung des Sanierungsgelds nach den Absätzen 1
und 2 Mindereinnahmen, sind diese zunächst den übrigen Beteiligten mit
Ausnahme der Beteiligten nach § 65 Abs. 4 Satz 3 Buchstabe a und der
Beteiligten nach Absatz 3 im Verhältnis der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte
zuzuordnen. 5Anschließend sind die Sanierungsgelder dieser übrigen Beteiligten
entsprechend den Absätzen 1 bis 3 neu zu berechnen.“ 

3. Die bisherigen Ausführungsbestimmungen „IX“ zu § 68 Abs. 3 Satz 3 –
Überschussverteilung – werden Ausführungsbestimmungen „X“.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzungsänderungen treten insgesamt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in Kraft.


